
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften im
Grossherzogthum Baden

Schlusser, Gustav

Tauberbischofsheim, 1889

f. Dampfkesselanlagen

urn:nbn:de:bsz:31-140376

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140376


80 Dampfkeſſel .

hauſe ſoll vollkommen waſſerdicht ( cementirt , asphaltirt , ge⸗
pflaſtert oder geplattet mit Cementfugung ) werden .

§ 5. Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung auf
die mit Wirthſchaften verbundenen Schlachtſtätten .“)

e. Tager von übelriechenden Stoffen .

Verordnung des Miniſteriums des Junern vom
27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffentlichen

Geſundheit und Reinlichkeit betr .

§ 4. Siehe Seite 44 .

f. Dampfkeſſelanlagen .
1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 24 . Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſelben mögen
zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht , iſt die Ge⸗
nehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde
erforderlich . Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung erforder⸗
lichen Zeichnungen und Beſchreibungen beizufügen .

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den
beſtehenden bau - , feuer - und gefundheitspolizeilichen Vor⸗
ſchriften , ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be⸗
ſtimmungen zu prüfen , welche von dem Bundesrath über die
Anlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen werden . ? ) Sie hat nach
dem Befunde die Genehmigung entweder zu verſagen , oder
unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Ertheilung derſelben die
erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuſchreiben .

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung den Beſtimmungen der ertheilten
Genehmigung entſpricht . Wer vor dem Empfange der hierüber
auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb beginnt , hat die
im §S 1475 ) angedrohte Strafe verwirkt .

) Das Genehmigungsverfahren iſt das gleiche wie bei allen
übrigen ſchädlichen und beläſtigenden Anlagen ( Seite 74).) Dieſe Beſtimmungen ſind unter 2 abgedruckt.

) Siehe Seite 112 .
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Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg⸗liche Dampfkeſſel .

2. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 .Mai 1871 , betreffend allgemeine polizeiliche Be⸗ſtimmungen über die Aulegung von Dampfkeſſeln .
( Reichsgeſetzblatt Seite 122. )

Auf Grund der Beſtimmung im §S 24 der Gewerbe⸗ordnung vom 21 . Juni 1869 hat der Bundesrath nachſtehende
Allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die An —

legung von Dampfkeſſeln
erlaſſen .

1. Bau der Dampfkeſſel .
§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht ausGußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite beichlindriſcher Geſtalt 25 om , bei Kugelgeſtalt 30 m überſteigt.Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗röhren , deren lichte Weite 10 em nicht überſteigt , geſtattet .§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehendenFeuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Ab⸗ſtand von mindeſtens 10 em unter dem feſtgeſetzten niedrigſtenWaſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf Dampf⸗keſſel , welche aus Siederöhren von weniger als 10 em Weitebeſtehen, ſowie auf ſolche Feuerzüge , in welchen ein Erglühendes mit dem Dampfraum in Berührung ſtehenden Theilesder Wandungen nicht zu befürchten iſt . Die Gefahr des Er⸗glühens iſt in der Regel als ausgeſchloſſen zu betrachten ,wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſelfläche , welche von demFeuer vor Erreichung der vom Dampf beſpülten Keſſelflächebeſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug mindeſtens zwanzigMal, bei künſtlichem Luftzug mindeſtens vierzig Mal ſo großiſt , als die Fläche des Feuerroſtes .
2. Aus rüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6
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angebracht ſein , welches bei Abſtellung der Speiſevorrichtungdurch den Druck des Keſſelwaſſers geſchloſſen wird .
§ 4. Jeder Dampfkeſſel muß mit zwei zuverläſſigen Vor⸗

richtungen zur Speiſung verſehen ſein , welche nicht von der⸗
ſelben Betriebs⸗Vorrichtung abhängig ſind , und von denen jede
für ſich im Staude iſt , dem Keſſel die zur Speiſung erfor⸗
derliche Waſſermenge zuzuführen . Mehrere zu einem Betriebe
vereinigte Dampfkeſſel werden hierbei als ' ein Keſſel ange⸗
ſehen.

§ 5. Jeder Dampfteſſel muß mit einem Waſſerſtands⸗
glaſe und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Er⸗
kennung ſeines Waſſerſtandes verſehen ſein . Jede dieſer Vor⸗
richtungen muß eine geſonderte Verbindung mit dem Innern
des Keſſels haben , es ſei denn , daß die gemeinſchaftliche Ver⸗
bindung durch ein Rohr von mindeſtens 60 ꝗem lichtemQuerſchnitt hergeſtellt iſt .

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht , ſoiſt der unterſte derſelben in der Ebene des feſtgeſetzten nied⸗
rigſten Waſſerſtandes anzubringen . Alle Probirhähne müſſenſo eingerichtet ſein , daß man behufs Entfernung von Keſſel⸗ſtein in gerader Richtung hindurchſtoßen kann .

§ 7. Der für den Dampfkeſſel feſtgeſetzte niedrigſteWaſſerſtand iſt an dem Waſſerſtandsglaſe , ſowie an der
Keſſelwandung oder dem Keſſelmauerwerk durch eine in die
Augen fallende Marke zu bezeichnen. . . . .

§. 8. Jeder Dampfkeſſel muß mit wenigſtens einem zu⸗verläſſigen Sicherheitsventil verſehen ſein .
Wenn mehrere Keſſel einen gemeinſamen Dampfſammler

haben , von welchem ſie nicht einzeln abgeſperrt werden können ,
ſo genügen für denſelben zwei Sicherheitsventile .

Dampfſchiffs - , Lokomobil - und Lokomotivkeſſel müſſenimmer mindeſtens zwei Sicherheitsventile haben . Bei Dampf⸗ſchiffskeſſeln , mit Ausſchluß derjenigen auf Seeſchiffen , iſt dem
einen Ventil eine ſolche Stellung zu geben , daß die vorge⸗ſchriebene Belaſtung vom Verdeck aus mit Leichtigkeit unter⸗
ſucht werden kann .

Die Sicherheitsventile müſſen jederzeit gelüftet werden
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Dampfkeſſel. 83

können . Sie ſind höchſtens ſo zu belaſten , daß ſie bei Ein⸗tritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampſſpannung den Dampfentweichen laſſen .
§ 9. An jedem Dampfkeſſel muß ein zuverläſſiger Ma⸗nometer angebracht ſein , an welchem die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung durch eine in die Augen fallende Marke zubezeichnen iſt. . . . . .
§ 10 . An jedem Dampfkeſſel muß die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung , der Name des Fabrikanten , die laufendeFabriknummer und das Jahr der Anfertigung . . . . aufeine leicht erkennbare und dauerhafte Weiſe angegeben ſein .

3. Prüfung der Dampfkeſſel .
§ 11 . Jeder neu aufzuſtellende Dampfkeſſel muß nachſeiner letzten Zuſammenſetzung vor der Einmauerung oderUmmantelung unter Verſchluß ſämmtlicher Offnungen mitWaſſerdruck geprüft werden .

Die Prüfung erfolgt bei Dampfkeſſeln , welche für eineDampfſpannung von nicht mehr als 5 Atmoſphären Über⸗druck beſtimmt ſind , mit dem zweifachen Betrage des beab —ſichtigten Überdrucks , bei allen übrigen Dampfkeſſeln miteinem Drucke , welcher den beabſichtigten ÜUberdruck um 5Atmoſphären überſteigt . Unter Atmoſphärendruck wird einDruck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimeter ver⸗ſtanden . Die Keſſelwandungen müſſen dem Probedruck wider⸗ſtehen , ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigenund ohne undicht zu werden . Sie ſind für undicht zu er⸗achten , wenn das Waſſer bei dem höchſten Drucke in andererForm als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fu⸗gen dringt .
§ 12 . Wenn Dampfkeſſel eine Ausbeſſerung in der Keſſel⸗fabrik erfahren haben , oder wenn ſie behufs der Ausbeſſerungan der Betriebsſtätte ganz bloß gelegt worden ſind , ſo müſſenſie in gleicher Weiſe , wie nen aufzuſtellende Keſſel , der Prü⸗füng mittelſt Waſſerdrucks unterworfen werden .

Wenn bei Keſſeln mit innerem Feuerrohr ein ſolchesRohr , und bei den nach Art der Lokomotivkeſſel gebauten
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Keſſeln die Feuerbüchſe behufs Ausbeſſerung oder Erneuerung
herausgenommen , oder wenn bei cylindriſchen und Sieder⸗

keſſeln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden , ſo
iſt nach der Ausbeſſerung oder Erneuerung ebenfalls die Prü⸗
fung mittelſt Waſſerdrucks vorzunehmen . Der völligen Bloß⸗
legung des Keſſels bedarf es hier nicht .

§ 13 . Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur
durch ein genügend hohes offenes Queckſilber - Manometer
oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt⸗

liche Manometer feſtgeſtellt werden .

An jedem Dampfkeſſel muß ſich eine Einrichtung befin⸗
den , welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des amt⸗
lichen Manometers geſtattet .

4. Aufſtellung der Dampfkeſſel .
§ 14 . Dampfkeſſel , welche für mehr als vier Atmoſphä⸗

ren Überdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen das
Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern und
der Dampfſpannung in Atmoſphären überdruck mehr als
zwanzig beträgt , dürfen unter Räumen , in welchen Menſchen
ſich aufzuhalten pflegen , nicht aufgeſtellt werden . Innerhalb
ſolcher Räume iſt ihre Aufſtellung unzuläſſig , wenn dieſelben
überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind .

An jedem Dampfkeſſel , welcher unter Räumen , in welchen
Menſchen ſich aufzuhalten pflegen , aufgeſtellt wird , muß die
Feuerung ſo eingerichtet ſein , daß die Einwirkung des Feuers
auf den Keſſel ſofort gehemmt werden kann .

Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als
10 om Weite beſtehen , und ſolche , welche in Bergwerken
unterirdiſch , oder in Schiffen aufgeſtellt werden , unterliegen
dieſen Beſtimmungen nicht .

§ 15 . Zwiſchen dem Mauerwerk , welches den Feuerraum
und die Feuerzüge feſtſtehender Dampfkeſſel einſchließt , und
den dasſelbe umgebenden Wänden muß ein Zwiſchenraum
von mindeſtens 8 om verbleiben , welcher oben abgedeckt und
an den Enden verſchloſſen werden darf .
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5. Allgemeine Beſtimmungen .
§ 16 . Wenn Dampfkeſſel⸗Anlagen , die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungen
aber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätte
erfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗

änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der §8 1
und 2 nicht gefordert werden . Dagegen finden im Übrigen
die vorſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle An⸗

wendung .
§ 17 . Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesſtaaten

ſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden .

§ 18 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine

Anwendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der einem

anderweiten Dampfentwickler entnommen iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen iſt ,
durch Einwirkung von Feuer beſonders erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch Ein⸗

wirkung von Feuer erzeugt wird , wofern diefelben mit
der Atmoſphäre durch ein unverſchließbares , in den Waſſer⸗
raum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m

Höhe und mindeſtens 8 om verbunden ſind .

3 . Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb
der Dampfkeſſel betr . , vom 22 . Januar 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123 f. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit
der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind
verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Betriebs
die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage beſonders
vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungsmäßig
benützt, und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zuſtande be⸗
finden , nicht im Betriebe erhalten werden .
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Art . 2. Wer den ihm nach Artikel 1 obliegenden Ver⸗
0pflichtungen zuwider handelt , verfällt in eine Geldſtrafe bis Bu

zu 600 Mark oder eine Gefängnißſtrafe bis zu 3 Monaten . Rei
O

Art . 3. Die Beſitzer von Dampfkeſſelanlagen ſind ver —
pflichtet , eine amtliche Reviſion des Betriebs durch Sachver⸗
ſtändige zu geſtatten , die zur Unterſuchung der Keſſel be⸗
nöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu ſtellen
und die Koſten der Reviſion zu tragen .

Die nähern Beſtimmungen über die Ausführung dieſer
Vorſchrift haben die Großh . Miniſterien des Handels und
des Innern zu erlaſſen .

4 . Vollzugsverordnung zum Geſetz , die Anlage
und den Betrieb der Dampfkeſſel betreffend ,

vom 14 . März 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 124 ff. )

§ 4. Prüfung des Keſſels vor der Benützung .
Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung der Anlage den Beſtimmungen
der ertheilten Genehmigung entſpricht . Dieſe Unterſuchung er —
folgt unter Beobachtung der Vorſchriften der §§S 11 und 13
bis 15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 . Mai
1871 durch den amtlichen Sachverſtändigen ( 8 9) 7) beziehungs⸗ 3.
weiſe wenn der Unternehmer bereits einem Vereine angehört,
den Sachverſtändigen dieſes Vereins ( § 10) .

Von einer Druckprobe nach § 11 Abſatz 1 der ebenge⸗
dachten Bekanntmachung kann Umgang genommen werden ,
wenn nachgewieſen wird , daß dieſelbe in einem Bundesſtaate
nach der Herſtellung des Keſſels ſtattgefunden hat .

Bei Ausbeſſerungen oder bei Veränderungen von Dampf⸗ 4
keſſelanlagen iſt nach §S 12 und 16 derſelben Bekanntmachung
zu verfahren .

„ Die Prüfung hat nach erfolgter Anzeige durch den Unter⸗
nehmer , daß der Keſſel zur Unterſuchung bereit ſtehe, mit
thunlichſter Beſchleunigung zu geſchehen.

1

) Jetzt der Dampfkeſſelinſpektor beim Miniſterium des Innern .
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§ 5. Erläuterungen . Zur Erläuterung der von dem
Bundesrathe erlaſſenen Beſtimmungen ( Bekannntmachung des
Reichskanzlers vom 29 . Mai 1871 ) wird im Einzelnen noch
Folgendes bemerkt :

1. Gegenüber der Vorf

1

3.

ſchrift des § 2 Abſatz 1 derſelben ,
daß die durch oder um einen Dampfkeſſel gelegenen
Feuerzüge an ihrer höchſten Stelle mindeſtens 10 om
unter dem feſtgeſetzten niedrigſten Waſſerſpiegel des Keſſels
liegen müſſen , ſind in Abſatz 2 gewiffe Geſichtspunkte
angegeben nach welchen die Behörden zu prüfen haben ,
ob die Einhaltung jener beſchränkenden Vorſchrift im
einzelnen Fall zu verlangen iſt oder nicht . Je weniger
es möglich war , in dieſer Beziehung einen völlig be⸗
ſtimmten und durchgreifenden Grundſatz aufzuſtellen ,
umſomehr iſt es die Pflicht der Behörden , die vorkom⸗
menden Fälle einer ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen .

Für die Sicherheitsventile ſind beſtimmte Offnungs⸗
dimenſionen als Minimalweiten nicht vorgeſchrieben .
Den in dieſer Beziehung gewählten Konſtruktionen wird
in ſo lange ein Bedenken nicht entgegenzuſtellen ſein , als
nach der Überzeugung der Behörde dadurch die Zuver⸗
läſſigkeit der Ventile nicht beeinträchtigt oder überhaupt
deren Zweck nicht vereitelt wird .

In Betreff des Materials und des Konſtruktionsſyſtems
der Dampfkeſſel ſind beſondere Vorſchriften nicht aufge⸗
ſtellt . Gleichwohl bleiben Fabrikanten , welche entweder
in der Wahl des Materials oder der Konſtruktion ein
ſchuldbares Verſehen trifft , für die daraus ſich ergeben⸗
den Folgen nach den allgemeinen geſetzlichen Grundſätzen

verhaftet .
„ Die zuläſſige Belaftung der Sicherheitsventile kann nach

der Vorſchrift des § 8 Abſatz 4 der Beſtimmungen nicht
mehr im Voraus normirt werden , ſondern muß, wenn
die Keſſel vor dem Beginn des Betriebes der vorſchrifts⸗
mäßigen Revifion unterzogen werden , mit Hilfe des Kon⸗
trolmanometers oder eines Queckſilber - Röhrenmanometers
nach Maßgabe der genehmigten Dampfſpannung regu⸗
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lirt , in dem Ventile oder in anderer dem Zwecke ent⸗
ſprechender Weiſe markirt und in der Genehmigungs⸗
urkunde vermerkt werden . Von einer beſonderen
Sicherung der Sicherheitsventile gegen unzuläſſige Be⸗
laſtung iſt Abſtand genommen . Da eine Überlaſtung
derſelben den Keſſelbeſitzer ſtraffällig machen würde , ſo
ſind die Dampfkeſſel in dieſer Beziehung einer beſon⸗
ders ſorgfältigen Kontrole während des Betriebs zu
unterwerfen .

5. Im Übrigen unterliegen auch die Feuerungseinrichtungen
der Dampfkeſſel den allgemeinen bau - und feuerpolizei⸗
lichen Vorſchriften .
§ 6. Kontrolmanometer . Die Sachverſtändigen, welchemit dem Vollzuge obiger Anordnungen beauftragt ſind , wer —

den mit einem Kontrolmanometer verſehen , deſſen ſie ſich bei
allen Unterſuchungen bedienen ſollen . Mit dieſem Kontrol⸗
manometer iſt ſowohl die Prüfung der an jedem Dampfkeſſel
anzubringenden Manometer , als auch die Druckprobe neuge⸗bauter oder ausgebeſſerter Keſſel auszuführen . Zur Vornahme
der Waſſer - und Druckprobe erhalten dieſelben ferner eine
Handdruckpumpe . Die Sachverſtändigen der Vereine ſind
durch dieſe mit einem amtlich beglaubigten Kontrolmanometer
zu verſehen .

8 Ausnahmsbeſtimmungen . Für die Errichtungſtehender Dampfkeſſel der Staatsanſtalten und vom Staat
betriebenen Unternehmungen gelten die allgemeinen Vorſchriftenmit der Abänderung , daß die in den §s 2 und 4 vorge⸗ſchriebenen techniſchen Prüfungen und Unterſuchungen derſelben
durch die von der betreffenden Verwaltungsbehörde dafür be⸗
ſtellten Maſchinentechniker geſchehen können . . ..

5. Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗
ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II. A. 2. Die Anlage und Inbetriebſetzung von Dampf —
keſſeln .

8 22 . ( Stellung des Antrags . ) Wer einen Dampf⸗keſſel anlegen und in Betrieb ſetzen , oder eine weſentliche Ver⸗
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änderung im Sinne des § 25 der Gewerbeordnung an einemin Betrieb befindlichen Dampfkeſſel vornehmen will , hat den
Antrag auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſenBezirk der unbewegliche Dampfkeſſel angelegt oder der be⸗
wegliche Dampfkeſſel erſtmals in Betrieb genommen werden
ſoll , einzubringen .
Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , Standund Wohnſitz des Unternehmers , ſowie Desjenigen , von welchemder Dampfkeſſel bezogen werden ſoll , erſichtlich ſein .

Handelt es ſich um die Anlage eines bereits fertigenDampfkeſſels , ſo iſt anzugeben , wann derſelbe hergeſtellt , obund welchen Hauptreparaturen er bereits unterzogen worden
iſt , und ob derſelbe ſchon an einer anderen Betriebsſtätte im
Gebrauche war ; auch ſind zutreffenden Falls die auf einen
ſolchen Dampfkeſſel bezüglichen amtlichen Urkunden , insbe —
ſondere der frühere Genehmigungsbeſcheid und das Reviſions⸗buch vorzulegen .

Iſt ſchon eine Prüfung des Dampfkeſſels mit Druckprobenach S§ 11 und 12 der Bekanntmachung des Reichskanzlersvom 29 . Mai 1871 (Reichsgeſetzblatt 1871 , Seite 122 bis
126 ) vorgenommen worden , fo iſt das Prüfungszeugniß bei —
zulegen .

§ 23 . ( Beizufügende Nachweiſung en. ) Dem Antrageſind die erforderlichen Beſchreibungen, Zeichnungen und Plänein dreifacher vollſtändig übereinſtimmender Ausfertigung bei —zufügen .
Dieſe Nachweiſungen ſollen Folgendes enthalten und zwar :I . bei unbeweglichen Dampfkeſſeln :
a) eine Beſchreibung , aus welcher die Dimenſionen des

Keſſels , die Stärke und die Gattung des Materials ,die Art der Zuſammenſetzung , die Dimenſionen der
Sicherheitsventile und deren Belaſtung , die Einrich —
tung der Speiſevorrichtungen und der Feuerung , die
beabſichtigte höchſte Dampfſpannung in kg auf qemdie Art des Gewerbebetriebs oder die ſonſtige Be⸗
ſtimmung , welcher der Dampfkeſſel dienen ſoll , end⸗
lich , wenn der Keſſel zum Betrieb einer Dampf —
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maſchine dient , die Kraft und Art der Maſchine zu
entnehmen iſt ;

b) eine Zeichnung , aus welcher die Größe der vom Feuer
berührten Fläche zu berechnen , und die Höhe des
niedrigſten zuläſſigen Waſſerſtandes über den Feuer⸗
zügen zu erſehen iſt , die ſich aber nicht auf die Ein⸗
richtung der Dampfmaſchinen zu erſtrecken braucht ;

c) einen Situationsplan , aus welchem , ſoweit erforder —
lich , die in § 11 Ziffer 1 —4 dieſer Vollzugsver⸗

ordnung bezeichneten Verhältniſſe der Dampfkeſſel⸗
anlage und deren Nachbarſchaft , insbeſondere auch die
Lage der Feuer⸗ und Rauchröhren gegen benachbarte
Grundſtücke , zu erſehen ſind .

d) einen Bauplan , ſofern mit der Errichtung des Dampf⸗
keſſels Bauherſtellungen verbunden ſind ;

e) die erforderlichen Gefällvermeſſungen , ſofern zur Ab —
leitung des Kondenſationswaſſers beſondere Anlagen
erſtellt werden ſollen .

Hinſichtlich der Einrichtung der Pläne , Zeichnungen
und der Vervielfältigung derſelben gelten die Vor⸗
ſchriften des § 12 dieſer Verordnung. ! )

2. bei beweglichen Dampfkeſſeln iſt nur die in Ziffer 1 a
und b erwähnte Beſchreibung und Zeichnung beizufügen .
§. 24 . ( Prüfung des Antrags . ) Das Bezirksamt hat

nach Einkunft des Antrags auf gewerbepolizeiliche Genehmigungeines Dampfkeſſels ſofort zu prüfen , ob gegen die Vollſtän⸗
digkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt und zu dieſem
Zwecke das Geſuch nebſt Beilagen dem amtlichen Dampfkeſſel⸗
Inſpektor , beziehungsweiſe , wenn der Unternehmer einer im
Großherzogthum anerkannten Kefſelüberwachungsgeſellſchaft
angehört , dem Dampfkeſſel - Inſpektor der Geſellſchaft mit⸗
zutheilen .

Finden ſich bei der Prüfung hinſichtlich der Vollſtändig⸗keit des Geſuchs und ſeiner Beilagen Mängel , ſo iſt der8Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung zu veranlaſſen .
) Seite 76.
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Iſt gegen die Vollſtändigkeit des Geſuchs und ſeiner
Beilagen nichts zu erinnern , ſo iſt dasſelbe , ohne daß eine
öffentliche Bekanntmachung erfolgt , gemäß den Beſtimmungen
des Reichskanzlers vom 29 . Mai 1871 über die Anlegung
von Dampfkeſſeln , und der badiſchen Verordnung über die
Anlage und den Betrieb der Dampfkeſſel vom 14 . März1874 durch den zuſtändigen Dampfkeſſel⸗Inſpektor auf ihre
gewerbepolizeiliche Zuläſſigkeit zu prüfen und das Ergebniß
der Prüfung in einem Gutachten zuſammenzufaſſen , welchem
im Falle der Befürwortung des Antrags ein Entwurf der
Genehmigungsbedingungen anzuſchließen iſt .

Bei unbeweglichen Dampfkeſſeln ſind außerdem auch die
hinſichtlich des Aufſtellungsortes und deſſen Umgebung , ſo⸗
wie die in bau⸗, feuer⸗ und geſundheitspolizeilicherBeziehungin Betracht kommenden Punkte auf Grund der vorgelegten
Pläne und Gefällvermeſſungen zu prüfen , wobei zutreffenden
Falls (vergleiche § 13 dieſer Verordnung ) die Vorſchriftender §§ 50 ff. der Polizeiverordnung vom 5. Mai 18695 ) zubeachten , insbeſondere auch eventuell nach § 33 ebendafelbſtdie Nachbarn in Kenntniß zu ſetzen ſind .

§ 25 . ( Der Genehmigungsbeſcheid . ) Der Geneh⸗
nehmigungsbeſcheid iſt , ſofern es ſich um einen unbeweg⸗
lichen Dampfkeſſel handelt , ſtets durch den Bezirksrath zuertheilen .

Bei beweglichen Dampfkeſſeln , wozu nicht bloß die
kigentlichen Lokomobilen , ſondern auch die transportabeln
nicht zum Einmauern beſtimmten Dampfkeſſel und die Dampf⸗
ſchiffskeſſel gehören , iſt der Beſcheid über die Genehmigunggemäß § 18 der Gewerbeordnung durch das Bezirksamt zu
ertheilen und eine Entſchließung des Bezirksraths als Ver⸗
waltungsbehörde erſter Inſtanz gemäß § 21 Ziffer 2 der
Gewerbeordnung nur dann herbeizuführen , wenn das Bezirks⸗
amt wegen der erhobenen Einwendungen oder aus ſonſtigenGründen nicht ohne Weiteres die Genehmigung ertheilen will

) Seite 31 .
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und der Antragſteller innerhalb vierzehn Tagen nach Empfangdes die Genehmigung verſagenden oder nur unter Beding⸗ungen ertheilenden bezirksamtlichen Beſcheids auf mündlicheVerhandlung anträgt .
Für die Ertheilung des Genehmigungsbeſcheids durchden Bezirksrath ſind die §§ 20 und 21 , für die Ausfertig⸗

ung der Genehmigungsurkunde der § 2 Ziffer 4 und 5 dieſerVerordnung maßgebend .
Bei der Faſſung der Genehmigungsbedingungen ſind ,vorbehaltlich der nach den Verhältniſſen des Einzelfalls er⸗forderlichen Abweichungen , die vom Miniſterium des Innernaufgeſtellten Normativbeſtimmungen zu beachten ; insbefondereiſt darin dem Unternehmer aufzugeben , daß er den Aufent⸗halt im Keſſelaufſtellungsraum jedem daſelbſt nicht Beſchäf⸗tigten auf ' s Strengſte zu unterſagen habe.

Eine Abſchrift des Genehmigungsbeſcheids nebſt demdritten Exemplar der eingereichten Nachweiſungen (§ 23 Ab —
ſatz 1 dieſer Verordnung ) iſt dem mit der Prüfung undReviſion betrauten Dampfkeſſelinſpektor mitzutheilen .

§ 26 . ( Verfahren bei veränderter Aufſtellung vonDampfkeſſeln . ) Wenn ein unbeweglicher Dampfkeſſel ineiner anderen Betriebsſtätte aufgeſtellt , oder wenn überhauptAnderungen in der Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätteeines unbeweglichen Dampfkeſſels vorgenommen werden ſollen,ſo iſt ſtets eine neue Genehmigung einzuholen .
Beim Wechſel des Aufſtellungsortes beweglicher Dampf⸗keſſel, deren erſtmalige Inbetriebſetzung genehmigt worden iſt ,iſt eine neue Genehmigung nicht einzuholen , ſofern nicht amDampfkeſſel ſelbſt und deſſen Beſchaffenheit weſentliche An⸗derungen beabſichtigt ſind .
Gemäß § 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs ſind Perſonen ,welche einen beweglichen Dampfkeſſel ( mit Ausnahme derKeſſel von Straßenlokomotiven und der auf den Schiffen be⸗findlichen Dampfſchiffskeſſel) zum Zwecke des Betriebs aneinen anderen Ort verbringen , verpflichtet , ehe ſie daſelbſtden Betrieb des Dampfkeſſels eröffnen , unter Angabe der in
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Ausſicht genommenen Benützung und Aufſtellung der Orts⸗
polizeibehörde Anzeige zu machen ; wird ein derartiger be⸗
weglicher Dampfkeſſel zum Zwecke des Betriebs in einen
andern Amtsbezirk , oder erſtmals in das Staatsgebiet ver⸗
bracht , ſo hat noch vor der Inbetriebſetzung eine Vorlage andas Bezirksamt zu erfolgen , welcher eine Nachweiſung überdie ſtattgehabte Genehmigung des Dampfkeſſels und über die

Reviſionsverhältniſſe beizugeben iſt .
Die Orts - und Bezirkspolizeibehörde iſt befugt , erfor⸗derlichen Falls gemäß § 108 , Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗buchs , und § 368 , Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches, Vor⸗

ſchriften oder Anordnungen zur Verhütung von Unglücks⸗fällen und Feuergefährdungen bei der Aufſtellung und dem
Betriebe beweglicher Dampfkeſſel zu erlaſſen .

Sg. Grräuſchvolle Aulagen .

1 . Reichsgewerbeorduung.
§ 27 . Die Errichtung oder Verlegung ſolcher Anlagen ,deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt,muß , ſofern ſie nicht ſchon nach den Vorſchriften der 88 16bis 251 ) der Genehmigung bedarf , der Ortspolizeibehörde

angezeigt werden . Letztere hat , wenn in der Nähe der ge⸗wählten Betriebsſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffent⸗liche Gebäude , Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhandenſind , deren beſtimmungsmäßige Benutzung durch den Ge —
werbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung erleiden
würde , die Entſcheidung der höheren Verwaltungsbehördedarüber einzuholen , ob die Ausübung des Gewerbes an der
gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Be⸗
dingungen zu geſtatten ſei .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗
ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II . A. 3. Die Errichtung von geräuſchvollen Anlagen .
§ 28 . ( Vorausſetzungen und Form der Anzeige. )Wer eine Anlage errichten oder verlegen will , deren Betrieb

YSiehe Seite 71 und 80.
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